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c) wenn die Strömung die Ufer abipült.') 
d) wenn die fließende Welle und der fich auf ihr vollziehende Verkehr zu 

Trägern von Seuchengefahr werden. 
Der den Antereffenten der Gewäfjer zu gewährende Schuß erjtreckt fich 

auf ihr Leben und ihre Gefundheit, ihre bewegliche und unbewegliche Habe, inS- 
bejondere die Erhaltung ihrer Grundftüce. Ungeftrebt wird diejer Schuß theil- 
weife durch allgemeine und jpezielle Gefege und Verordnungen, welche die Nechte 

und Pflichten des Einzelnen regeln und die Ausübung der erfteren nach ver- 
fcehiedenen Richtungen hin zu Gunften der Gefammtheit bejchränfen, theilweife 
durch thatjächliche Veranftaltungen mannigfacher Art. 

1. Die Borfluth. 

Unter VBorfluth verfteht man den nach Umfang und Richtung durch die 

Bodenverhältniffe bedingten Ablauf des Wafjers, ohne Nückficht darauf, ob da$- 
jelbe aus Quellen oder atmojphärifchen Niederjchlägen entjteht, ob es frei oder 

in eimer natürlichen oder fünftlichen Rinne abfließt und ob der beipülte Boden 
durch menfchliche Einwirkung eine veränderte Geftaltung erfahren hat oder nicht. 
Die SS 99—101 des Allg. Landr. Tit. 8 Th. I verpflichten den Grumdeigen- 
thimer allgemein zur Aufnahme des in den bejtehenden natürlichen oder fünft- 
lichen Wafjerläufen abfließenden Wafjers, in dem fie ihm gleichzeitig die Unter- 

haltung der über fein Eigentdum gehenden Gräben oder Kanäle infoweit auf: 
erlegen, als das Wafjer durch diejelben jeinen ordentlichen und gewöhnlichen 
Abflug hat.?) 

Hinfichtlich des „außerhalb der ordentlichen Kanäle und Gräben wild ab- 
laufenden Wafjers" ift nach $ 102 Tit. 8 Th. I Allgem. Landrechts jeder Eigen- 
thümer zur Deckung feiner Grundjtüce befugt, der unterhalb Tiegende Nachbar 
ift indefjen nach $ 103 a. a. D. verpflichtet, das Waffer anzunehmen und fo 
dem oberhalb Tiegenden Befizer die Borfluth zu gejtatten, wenn leßterer nicht 
im Stande ift, diefes Wafjer durch geeignete VBeranftaltungen auf feinem Grund 
und Boden abzuführen. Mirch diefer Grundjat erfährt jedoch eine Abänderung 
für die unterhalb liegenden Befiger, wenn e3 einem unter ihnen in Folge natür- 
licher Hindernifje unmöglich ift, daS an ihn gelangende Wafjer weiter abzuleiten. 
Die Verpflichtung der unterhalb liegenden Befiger ift in diefem Falle nach $ 104 
a. a. D. nicht vorhanden; e3 erwächjt dagegen dem Staate aus S 105 a. a. D. 
das Necht, die unterhalb Legenden Nachbarn zur Geftattung der Vorfluth un- 
geachtet des vorhandenen Hindernifjes anzuhalten, wenn die Vortheile des oberhalb 

gelegenen Befizers den Schaden der unteren beträchtlich überwiegen und erjterer 
den leßteren diejen ganzen Schaden vollftändig zu vergüten bereit und vermögend 
ift. Die näheren Beftimmungen über die Ziehung von Gräben im Borfluths- 
intereffe find in den SS 106 bi$ 116 a. a. D. enthalten. Dajelbjt (SS 106 bis 
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109; 113—116) finden fich auch die Beftimmungen darüber, wie die Koften der 
Neuanlage oder Erweiterung der Gräben eimfchließlich der Grabenbrücken, fo- 
wie die Koften der Unterhaltung aufzubringen find. 

Diejelben fallen denjenigen, welche von der Vorfluth Vortheil haben, nach 
Verhältnig diefes Vortheils zur Laft. Entjchädigung wird dem Verpflichteten 
im Falle des $ 104 a. a. D. nur fir die durch eine Grabenanlage oder Er- 
weiterung entzogene Bodenfläche, im Falle des $ 105 dagegen fir die gefammte 
durch die Aufnahme des Waffers eingetretene Werthverminderung des Grund: 
jtücls gewährt. 

Das BVorfluthsedift vom 15. November 1811 hat die landrechtlichen DVer- 
pflichtungen de3 Grumdeigenthümers auf den Fall, in welchem ihm ein Stauvecht 

zufteht, ausgedehnt und fie auch auf das auf anderen Grumdftücen ftehende 

Wafjer erjtreckt. 
Diefe erweiterten Verpflichtungen find indefjen nicht von dem PVrivatinterefje 

de3 Nachbarn allein, jondern von dem Vorhandenfein eines öffentlichen ntereffes 
abhängig gemacht, welches entweder Hinfichtlich der Bodenkultur oder der Schiff- 

fahrt obwaltet (SS 11, 13, 14 des Borfluthgeditts). Die Verpflichtung ent- 

jteht erft durch vorgängige Feitftellung der Verwaltungsbehörden (SS 15 bi3 20 

a. a. D.), e8 wird in jedem Falle Entjchädigung gewährt (SS 11—14 a. a. DO.) 
und der Betrag durch ein fehiedsrichterliches Verfahren feitgeftellt (SS 21—33 

a.a.D.). Duch Artikel 3 des Gefeßes vom 11. Mai 1853 (©. ©. ©. 182) 

haben die vorfjtehend angeführten Bejtimmungen infofern eine Ausdehnung er: 
halten, al3 die Entwäfjerung nicht nur mittelit offener Gräben, jondern auch ver- 
mittelft bedeckter Kanäle oder Nöhren (Drains) bewirkt werden fann. 

Durch S 68 des Zuftändigfeitsgefeßes vom 1. Auguft 1883 ift die Be- 
ichlußfafjung über Anträge auf Berfchaffung von Borfluth dem NKreis- bezw. 
Stadtausfchuß übertragen. Das fchiedsrichterliche Verfahren nach den Bejtim- 
mungen der SS 15 fgd. des DVorfluthsedifts ift auch auf die Fälle dev SS 103 
bis 109 und 113—116 Tit. 8 Th. I Allg. Landr. ausgedehnt. Gegen den Be- 
ichluß findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im 
VBerwaltungsftreitverfahren ftatt. Gegen das Urtheil der erften Snftanz find die 

Nechtsmittel der Berufung an den Bezivksausichuß und der Nevifion an das 

Oberverwaltungsgericht gegeben. Beftimmungen über die Bildung von Schied3- 

gerichten enthalten die SS 69—71 des Zuftändigkeitsgejeßes. . 
Soweit die Verhältnifje dev Vorfluth auf privatrechtlichen Titeln beruhen, 

haben nach wie vor über diefelben die ordentlichen Gerichte zu befinden. 

II. Die Anterhaltung der WVafferläufe. 

Die Grimdlage für die Unterhaltungspflicht der Gewäfjer in den alten 
Provinzen des Preußifchen Staates bildet dev S 10 des Vorfluthgedifts vom 
15. November 1811, welcher beftinnmt, daß derjenige, dem die Unterhaltung eines 
Grabens oder Wafjerabzuges obliegt, zu defjen Auskrautung oder Räumung 
polizeilich) angehalten werden kann, jobald aus der Vernachläjfigung derjelben


